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Allgemeine Geschäftsbedingungen     Stand: Januar 2011 
 
1.  1 Aufträge nehmen wir nur zu den nachstehenden Bedingungen an und führen sie nur  

danach aus. Sie gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.     

2 Abweichende Erklärungen oder Bedingungen des Auftraggebers gelten nicht, selbst 
wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Abweichende Vereinbarungen 
bedürfen der Schriftform. 

3 Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese 
Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter 
Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen widersprechen wir hiermit. 

 
2. 1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete  

Angebote halten wir uns - soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart – 30 
Kalendertage gebunden. 

2 Uns erteilte Aufträge, auch bei fernmündlicher Übermittlung oder mittels Faxes 
oder per E-mail sind für den Auftraggeber bindend, für uns jedoch erst nach 
Auftragsbestätigung. Bei Mietaufträgen gilt der Abschluss spätestens mit der 
Übergabe der Mietsache. 

3 Lehnen wir nicht innerhalb von 2 Wochen nach Auftragseingang in Alzenau die 
Annahme ab, so gilt die Bestätigung als erteilt. Alle technischen Entwürfe, Skizzen, 
Maße und Preise in Form von Broschüren und anderen Werbemittel sind 
unverbindlich. 

4 Jegliche Prospekte, technische Hinweise, beigefügte Zeichnungen und Beratung 
 sind unverbindlich und werden für uns erst durch eine separate Bestätigung 
bindend. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht ohne unsere 
schriftliche Zustimmung zugänglich gemacht werden. Zeichnungen und andere 
Unterlagen sind, wenn der Auftrag an uns nicht erteilt wird, auf Verlangen 
unverzüglich zurückzugeben. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur 
gültig, wenn wir sie schriftlich bestätigen. Das gleiche gilt für Zusicherung von 
Eigenschaften.  

 5 Der Umfang unserer Leistungen ergibt sich aus unserer Auftragsbestätigung.  
6 Werden danach weitere Leistungen in Auftrag gegeben, führen wir diese nur aus, 

wenn wir sie ebenfalls bestätigen. Die Bestätigung kann auch mündlich erfolgen. 
7 Die gegenseitige Übermittlung von Schriftstücken per Telefax oder E-mail genügt 

dem Erfordernis der Schriftform. 
  
3.  1 Wir werden ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers innerhalb von 12 

Monaten nach Abschluss des Auftrages zukünftig weder für den Auftraggebern 
direkt, noch für dieselbe Produktion für einen anderen Auftraggeber tätig werden. 

 
  



 

4.  1 Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden 
können, bedürfen der Schriftform. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund 
höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch nachträglich 
eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, 
Aussperrung, Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördliche 
Anordnungen und insbesondere auch die rechtzeitige Erteilung eventuell 
erforderlicher Ausfuhr- oder anderer Genehmigungen deutscher und/oder anderer 
Behörden, usw. - auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren 
Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und 
Terminen nicht zu vertreten. 

2 Wir verpflichten uns, uns erteilte Aufträge nach bestem Wissen und Gewissen unter 
Berücksichtigung uns bekannter technischer Vorgaben und Informationen nach den 
geltenden Regeln und dem Stand der Technik auszuführen. 

3 Uns erteilte Informationen werden wir vertraulich behandeln, auch nach Erledigung 
des Einzelauftrages.  

4 Uns übergebene Unterlagen werden nach Erledigung des Auftrages auf Wunsch an 
den Auftraggeber zurückgegeben. 

 
5.  1 Unser Auftraggeber ist verpflichtet, uns die Informationen zur Verfügung zu stellen,   

die eine ordnungsgemäße Ausführung des Auftrages im vereinbarten Zeitrahmen  
ermöglichen.  

2 Dies können sein: Grundrisse, technische Pläne und Zeichnungen, Bestuhlungspläne, 
Flucht- und Rettungswegpläne, Bühnen-, und Beschallungspläne, 
Beleuchtungspläne, Energieanforderungen und Materiallisten. 

3 Zur Informationserteilung gehört auch die Mitteilung des zeitlichen Ablaufs der  
geplanten Veranstaltung sowie die erforderlichen Einsatzzeiten. 

4 Sofern sich vor oder bei der Auftragsdurchführung herausstellen sollte, dass die uns 
erteilten Informationen unzureichend sind, werden wir dies unverzüglich mitteilen. 

 5 Sofern nichts anderes vereinbart, ist unser Auftraggeber verpflichtet, die von der    
jeweiligen Berufsgenossenschaft vorgeschriebene Arbeitskoordination (BGV A1 §6) 
durchzuführen. Für Schäden  die darauf beruhen, dass unser Auftraggeber diese 
Verpflichtung verletzt, haften wir nicht. 

 
6.  1 Soweit uns Mitarbeiter des Auftraggebers oder Mitarbeiter Dritter zur Planung oder  

Durchführung des Auftrages zur Verfügung gestellt werden, sind wir ohne 
besondere Vereinbarung nicht verpflichtet, die gesetzlichen Arbeitszeit und 
Arbeitsschutzvorschriften zu überwachen. 

 2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, uns über besondere Gefahren und Risiken am  
Einsatzort vor Aufnahme unserer Arbeiten rechtzeitig zu informieren. 

 
  



 

7.  1 Uns, vom Auftraggeber zur Verfügung gestelltes Material welcher Art auch immer,  
muss sich in dem Zustand befinden, dass es den anerkannten Regeln und dem Stand 
der  Technik entspricht.  

2 Dies entbindet uns nicht von den notwendigen Prüfungen vor Inbetriebnahme. 
Mängel an den Geräten teilen wir dem Auftraggeber umgehend mit. 

 
8.  1 Sämtliche Preise sind, falls nicht gesondert angegeben, Nettopreise zuzüglich  

Umsatzsteuer, die der Auftraggeber in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich 
zu entrichten hat. Alle angegebenen Preise verstehen sich grundsätzlich ab Lager 
Alzenau - Deutschland.  

2 Wir sind berechtigt, die Preise nach Vertragsabschluss angemessen anzugleichen, 
wenn  sich unsere Einstandspreise für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Löhne und 
Gehälter erhöhen. Die durch gesetzliche oder behördliche Maßnahmen auferlegten 
neuen oder erhöhten Steuern, Zölle, Gebühren oder sonstige Abgaben, welche 
unsere Lieferungen und Leistungen unmittelbar oder mittelbar belasten, trägt dabei 
der Auftraggeber. 

3 Unsere Vergütung richtet sich nach aktuellen Preislisten und/oder wird im Rahmen 
eines Angebotes ausgewiesen. 

 4 Wir sind nicht verpflichtet  unserer Rechnung zwingend einen Leistungsnachweis  
beizufügen. Die Leistungserbringung gilt bereits als nachgewiesen, sobald der 
Auftraggeber entsprechende Lieferscheine unterschrieben hat bzw. das 
unmittelbare Ergebnis des Auftrags vorliegt und anerkannt wird. 

 5 Wir behalten uns vor, nach Teilleistungen Abschlagsrechnungen zu erteilen. 
 
9. 1 Für den Auftraggeber gilt bei Warenlieferung die Zahlungsfrist die auf der Rechnung  

angegeben wurde. 
2 Falls nicht anders vereinbart, sind Service- und Dienstleistungen sofort zur Zahlung 

fällig. Als Zahlungstag gilt der Tag an dem die Gutschrift auf unserem Konto erfolgt. 
Die Annahme von Schecks wird ausdrücklich verweigert. 

3 Zur Gewährung von Skonti ist das Rechnungsdatum ausschlaggebend – nicht der  
Eingang der Rechnung beim Auftraggeber. 

4 Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Auftraggebers, 
Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten 
und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, 
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.  

5 Gerät der Auftraggeber in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden 
Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes 
für offene Kontokorrentkredite, mindestens jedoch in Höhe von 2% über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen. Die Zinsen sind 
sofort fällig.  

  



 

9. 6 Wenn der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, seine  
Zahlungen einstellt oder wenn uns andere Umstände bekannt werden, die die 
Kreditwürdigkeit des Auftraggebern in Frage stellen, so sind wir berechtigt nach 
unserer Wahl die gesamte Restschuld fällig zu stellen oder vom Vertrag ganz oder 
teilweise zurückzutreten. Wir sind außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistungen zu verlangen.  

7 Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung nur berechtigt, wenn 
die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind. 

 
10. 1 Die  Liefergegenstände  („Vorbehaltsware“)  bleiben  unser  Eigentum solange die  

Rechnung nicht vollständig ausgeglichen ist. Erlischt unser (Mit-)Eigentum durch 
Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit)-Eigentum des 
Auftraggebern an der einheitlichen Sache wertanteilsmäßig (Rechnungswert) auf 
uns übergeht. Der Auftraggeber verwahrt das (Mit)-Eigentum unentgeltlich.  

2 Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Auftraggeber die Vorbehaltsware 
nicht ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weiterverkaufen.  

3 Die aus einem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, 
unerlaubte Handlung  usw.) bezüglich der Vorbehaltsware entstehen den 
Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der 
Auftraggeber bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab.  

4 Wir ermächtigen den Auftraggeber widerruflich, die uns abgetretenen Forderungen 
für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese 
Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Auftraggeber 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.  

5 Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind in jedem Fall unzulässig. Bei 
Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Auftraggeber auf unser Eigentum 
hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. In diesem Zusammenhang 
entstehende Kosten und Schäden trägt der Auftraggeber.  

6 Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers - insbesondere Zahlungsverzug - 
sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten zurückzunehmen. In der 
Zurücknahme sowie in der Pfändung der Ware liegt - soweit nicht das 
Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag.   

 
11.  1 Tritt der Auftraggeber von einem bestätigten Auftrag zurück, oder verweigert   

aus anderem Grund die Annahme unserer Leistung, so hat der Auftraggeber Ersatz 
für die entstandene Aufwendung und geminderten Möglichkeiten einer 
anderweitigen Leistungserbringung nach folgenden Bestimmungen zu zahlen: 

  


